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bietungen zu entrichten sind, die auf Grund von Urteilen auf Teilung
der Eigentumsgemeinschaft von einzelnen Miteigentümern gegen
die übrigen angesucht und vollzogen werden, da die Versteigerung
gemäß den Bestimmungen der §§ 272 bis 280 des Kais. Pat. vom 9. Au-
gust 1854, RGB!. Nr. 208, also nach den Grundsätzen einer frei-
willigen Feilbietung vollzogen wird.

Der Vertreter der Beschwerdeführerin meint nun, daß eine Ver-
steigerung, wenn sie nach den Bestimmungen der Exekutionsord-
nung zur Hereinbringung der im gerichtlichen Verfahren über die
Eigentumsaufhebungsklage zugesprochenen Kosten erfolge, nicht
abgabepflichtig sei, wohl aber wenn von dem Haupttitel Gebrauch
gemacht werde. Dieser ausgeklügelte Sonderfall stellt aber die sach-
gerechte Differenzierung zwischen freiwilliger Lizitation und Zwangs-
versteigerung nicht in Frage.

Eine Verletzung der Beschwerdeführerin im Gleichheitsrecht
hat demnach nicht stattgefunden.

VII. Da die behaupteten Verfassungswidrigkeiten nicht gegeben
sind und auch Verfassungswidrigkeiten anderer Art nicht festgestellt
werden konnten, war die Beschwerde als unbegründet abzuweisen.

4455
Kollektivvertragsgesetz ; keine verfassungsrechtlichen Bedenken
gegen die §§ 28 bis 37. Das Kollektivvertragsrecht ist eine
Angelegenheit des Arbeitsvertragsrechtes. Kompetenzrechtliche
Beurteilung des Arbeitsvertragsrechtes. Das Kollektivvertrags-
gesetz entspricht den Kompetenzvorschriften des B-VG. Eini-
gungsämter sind weisungsgebundene Verwaltungsorgane. Auch
die Mitglieder von Kollegialbehörden sind in der Regel weisungs-
gebunden. Die im Mutterschutzgesetz geregelte Materie zählt zu
den Angelegenheiten des Arbeiter- und Angestelltenschutzes. Das
Mutterschutzgesetz entspricht den Kompetenzbestimmungen des
B-VG.; keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen § 10 Abs. 3
und § 13. Durch Bundesgesetz können auch Verwaltungsbehörden
mit der Rechtsprechung in Zivilrechtsangelegenheiten betraut
werden. Inhalt des Art. 94 B-VG. Untätigkeit des Gesetzgebers
und Gleichheitsrecht. Keine Verletzung des Gleichheitsrechtes
oder des Rechtes auf das Verfahren vor dem gesetzlichen Richter.

Erk. v. 22. Juni 1963, B 352/62-7.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

Entscheidungsgründe:
1. Der Angriff der Beschwerdeführerin richtet sich zunächst

gegen Vorschriften des Bundesgesetzes vom 26. Februar 1947 über
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die Regelung von Arbeits· und Lohnbedingungen durch Kollektiv-
verträgOe und Arbeitsordnungen, BGBl. Nr. 76 (Kollektivvertrags-
gesetz).

Das Kollektivvertragsrecht wird - wie aus dem Landarbeits·
gesetz, BGBl. Nr. 140/1948, insbesondere aus dessen § 1 Abs. 1 und
§ 4 Abs. 2, zu entnehmen ist - vom einfachen Gesetzgeber als Ange-
legenheit des Arbeitsvertragsrechtes gewertet. Gegen diese Wertung
bestehen insbesondere schon deshalb keine Bedenken, weil das Kollek-
tivvertragsrecht nach § 1 Abs. 1 des Kollektivvertragsgesetzes grund-
sätzlich Dienst- und Lehrverhältnisse erfaßt, die auf einem privat-
rechtlichen Vertrage beruhen und weil nach § 2 Abs. 1 die Kollektiv-
verträge die gegenseitigen aus dem Dienstverhältnis entspringenden
Rechte und Pflichten oder Rechtsbeziehungen zwischen den Kollektiv-
vertragsparteien regeln. Das Arbeitsvertragsrecht ist nach Maßgabe
folgender Vorschriften in Gesetzgebung und Vollziehung Bundes-
sache : soweit es sich um Angestellte - einschließlich solcher in der
Land- und Forstwirtschaft - handelt, gemäß Art. 10Abs. 1Z. 6 B-VG. ;
soweit es sich um Arbeiter - ausgenommen solcher in der Land- und
Forstwirtschaft - handelt, gemäß Art. 10 Abs. 1 Z. 11 B-VG.;
soweit es sich um die im Bundesverfassungsgesetz BGBl. Nr. 139/1948
genannten Arbeiter in der Land- und Forstwirtschaft handelt, gemäß
§ 1 dieses Bundesverfassungsgesetzes. Die nicht dem Bundesver-
fassungsgesetz BGBl. Nr. 139/1948 unterliegenden land- und forst-
wirtschaftlichen Arbeiter sind VOnden Bestimmungen des Kollektiv-
vertragsgesetzes gemäß § 1 Abs. 4 ausgenommen. Ihr Kollektiv-
vertragsrecht einschließlich der Einigungskommissionen und der
Obereinigungskommission ist gemäß Art. 12 Abs. 1 Z. 4 B-VG.
durch Abschnitt 3 (§§ 45 bis 55) des Landarbeitsgesetzes, BGBl.
Nr. 140/1948, in den Grundsätzen geregelt. Das Kollektivvertrags-
gesetz, dessen Vollziehung gemäß § 49 Abs. 2 Organen des Bundes
obliegt, entspricht daher den Kompetenzvorschriften der Bundes-
verfassung.

Im einzelnen wendet sich die Beschwerdeführerin gegen die
§§ 28 bis 37 des Kollektivvertragsgesetzes, deren amtswegige Über-
prüfung sie anregt. Diese Vorschriften betreffen die Einigungsämter
(§§ 28 bis 33 leg. cit.) und das beim Bundesministerium für soziale
Verwaltung errichtete Obereinigungsamt (§§ 34 bis 37 leg. cit.).

Der vor der Verwaltungsbehörde geführte Rechtsstreit hat eine
von der Dienstgeberin angestrebte Zustimmung zur Kündigung
eines Dienstverhältnisses nach § 10 Abs. 3 des Mutterschutzgesetzes
betroffen. Hierüber hatte nach § 13 Abs. 1 leg. cit. das Einigungsamt
endgültig zu entscheiden. Das Obereinigungsamt ist in diesem Rechts-
streit in keiner Weise in Erscheinung getreten. Im Beschwerdever-
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fahren vor dem Verfassungsgerichtshof können daher die Vor-
schriften des Kollektivvertragsgesetzes, soweit sie die Rechtsstellung
des Obereinigungsamtes bestimmen, mangels Präjudizialität (Art. 140
Abs. 1 B-VG.) nicht gewürdigt werden. Insbesondere sind einer
Überprüfung durch den Verfassungsgerichtshof die von der Beschwerde-
führerin aufgeworfenen Fragen entzogen, ob das Obereinigungsamt
dem Bundesminister für soziale Verwaltung untergeordnet oder
nebengeordnet sei; ferner ob das Obereinigungsamt den Weisungen
dieses Bundesministers unterliege. Dagegen bilden die gesetzlichen
Vorschriften über das Obereinigungsamt insoweit eine Voraussetzung
für das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes, als sie die Rechts-
stellung der Einigungsämter - also auch die der belangten Behörde-
mitbestimmen. Solche Vorschriften könnten daher einer Überprüfung
unterzogen werden, wenn Bedenken bestehen sollten, ob sie die Ein-
richtung der Einigungsämter verfassungswidrig machen.

Die Beschwerdeführerin beruft sich auf das Erkenntnis des Ver-
fassungsgerichtshofes vom 16. Dezember 1961, G 10/61, mit dem der
§ 8 des Mühlengesetzes, BGBL Nr. 113/1960, als verfassungswidrig
aufgehoben worden war; sie bringt vor, daß die Einigungsämter
in verfassungswidriger Weise dem Bundesminister für soziale Ver-
waltung nebengeordnet seien. Für eine solche Annahme fehlt jedoch
im Kollektivvertragsgesetz jeglicher Anhaltspunkt. Insbesondere
gibt es in diesem Gesetze keine dem aufgehobenen § 8 des Mühlen-
gesetzes entsprechende Vorschrift, aus der zu entnehmen wäre,
daß die Einigungsämter im Namen und im Auftrag eines Bundes-
ministers Anordnungen und Verfügungen zu treffen hätten. Aus dem
Fehlen einer solchen Vorschrift im Verein mit der aus dem Kollektiv-
vertragsgesetze zu entnehmenden Grundhaltung des Gesetzgebers
muß vielmehr geschlossen werden, daß nicht beabsichtigt war, die
Einigungsämter als unabhängige, einem Weisungsrechte nicht unter-
liegende Organe einzurichten. Damit sind sie der Regel des Art. 20
B-VG. über das ~Weisungsrecht unterworfen.

Der Einwand der Beschwerdeführerin, daß die im Kollektiv-
vertragsgesetz vorgesehene kollegiale Beschlußfassung der Eini-
gungsämter ein Weisungsrecht des Obereinigungsamtes ausschließe,
setzt die Annahme voraus, daß kollegial organisierte Verwaltungs-
organe nicht der Vorschrift des Art. 20 Abs. 1 zweiter Satz B-VG.
über die Weisungsgebundenheit der Verwaltungsorgane unterworfen
seien. Der Verfassungsgerichtshof hat jedoch in seinem Erk. Slg.
Nr. 3134/1956 dargelegt, daß Mitglieder von Kollegialbehörden
der Vorschrift des Art. 20 B-VG. über die Weisungsgebundenheit
der Verwaltungsorgane unterworfen sind, wenn keine Vorschrift
besteht, daß die Mitglieder des Kollegiums in Ausübung ihres Amtes
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selbständig und unabhängig sein sollen. Das Kollektivvertragsgesetz
enthält keinerlei Vorschrift, die die Vorsitzenden, ihre Stellvertreter
oder die Mitglieder der Einigungsämter selbständig und unabhängig
machen würde. Das von ihnen nach § 29 Abs. 2 bzw. § 30 Abs. 1
des Gesetzes zu leistende Gelöbnis zur gewissenhaften und unpartei-
ischen Ausübung ihres Amtes entbindet sie nicht ihrer verfassungs-
gesetzlich angeordneten Verpflichtung zur Befolgung von Weisungen
der ihnen vorgesetzten Organe mit der Einschränkung, daß die Be-
folgung abgelehnt werden kann, wenn sie gegen strafgesetzliche
Vorschriften verstoßen würde (Art. 20 Abs. I zweiter Satz B-VG.).

Aus diesen Erwägungen sieht sich der Verfassungs gerichtshof
nicht veranlaßt, das Verfahren zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit
der §§ 28 bis 37 des Kollektivvertragsgesetzes gemäß Art. 140 B·VG.
einzuleiten.

2. Die Beschwerdeführerin behauptet weiters Verfassungswidrigkeit
von Vorschriften des Bundesgesetzes vom 13. März 1957, BGBI. Nr. 76,
über den Mutterschutz (Mutterschutzgesetz).

Die im Mutterschutzgesetz geregelte Materie zählt zu den Ange-
legenheiten des Arbeiter- und Angestelltenschutzes und ist - soweit
es sich nicht um land- und forstwirtschaftliche Arbeiter und Ange-
stellte handelt - gemäß Art. 10 Abs. 1 Z. 11 B-VG., ferner für den
im Bundesverfassungsgesetz BGBI. Nr. 139/1948 umschriebenen
Personenkreis nach § 1 dieses Bundesverfassungsgesetzes, in Gesetz-
gebung und Vollziehung Bundessache. Die Vorschriften des Mutter-
schutzgesetzes finden nach § 1 Abs. 2 lit. a auf Dienstnehmerinnen
keine Anwendung, die in einem Dienstverhältnisse stehen, das dem
Landarbeitsgesetze, BGBI. Nr. 140/1948, unterliegt, d. s. nach § 1
Abs. 1 lit. b dieses Gesetzes land- und forst wirtschaftliche Arbeiter
und Angestellte. :Für den Mutterschutz dieses Personenkreises gilt
§ 75 des auf Grund des Art. 12 Abs. 1 Z. 4 B-VG. erlassenen Land-
arbeitsgesetzes. Das Mutterschutzgesetz dessen Vollziehung
gemäß § 40 Abs. 2 Organen des Bundes obliegt - ist daher den
Kompetenzvorschriften der Bundesverfassung entsprechend zustande-
gekommen.

Die Beschwerdeführerin hat angeregt, die §§ 10 Abs. 3 und 13
des Mutterschutzgesetzes auf ihre Verfassungsmäßigkeit zu über-
prüfen. Mit diesen Vorschriften werde die zivilrechtliche Befugnis
des Dienstgebers, das Dienstverhältnis zu einer schwangeren Dienst-
nehmerin zu kündigen, von der Zustimmung des Einigungsamtes
abhängig gemacht, das hierüber endgültig entscheide. Hiedurch
werde eine Streitigkeit, die ein Gericht zu entscheiden hätte, einem
Verwaltungsorgan übertragen. Dies sei verfassungswidrig.
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Hierüber hat der Verfassungs gerichtshof erwogen:
Der Bundesverfassung ist eine Vorschrift, daß Angelegenheiten

des Zivilrechtes ausschließlich den Gerichten zur Vollziehung über-
tragen werden müssen, fremd (Erkenntnis des Verfassungsgerichts-
hofes Slg. Nr. 3121/1956). Der Bundesgesetzgeber kann Verwaltungs-
behörden mit der Rechtsprechung in Zivilrechtsangelegenheiten
betrauen (Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes Slg. Nr. 2794/1955).

Diese Sätze bekämpft die Beschwerdeführerin mit folgenden
Ausführungen: Nach § 1 der Jurisdiktionsnorm sei die Gerichtsbarkeit
in bürgerlichen Rechtssachen grundsätzlich den Gerichten übertragen.
Hiebei werde zwar die Einschränkung gemacht, "soweit dieselben
nicht durch besondere Gesetze vor andere Behörden oder Organe
verwiesen sind". Dieser Einschränkung sei jedoch durch die spätere
Bundesverfassung derogiert worden, die die staatliche Vollziehung
in Verwaltung und Gerichtsbarkeit trenne. Daraus, daß die Bundes-
verfassung nicht verbiete, eine Angelegenheit des Zivilrechtes durch
einfaches Gesetz einer Verwaltungsbehörde zu übertragen, dürfe
nicht der Schluß gezogen werden, daß es der Willkür des einfachen
Gesetzgebers anheimgestellt werde, jede Zivilrechtssache der Kom-
petenz der unabhängigen Gerichte zu entziehen und der ~eisungs-
gebundenen Verwaltung zu unterstellen. Es widerspreche der
Bundesverfassung, durch ein einfaches Gesetz die verfassungsgesetz-
liche Grundkonzeption der Gewaltentrennung zu beseitigen, denn unter
Bedachtnahme auf den Stufenbau der Rechtsordnung dürfe durch ein
Gesetz niederer Ordnung nicht ein Gesetz höherer Ordnung zur
praktischen Bedeutungslosigkeit geführt werden.

Mit diesem Vorbringen kann jedoch die in den Erk. Slg. Nr. 2794[
1955 und 3121/1956 zum Ausdruck gebrachte, oben erwähnte Rechts-
meinung des Verfassungsgerichtshofes nicht wirksam bekämpft
werden. Denn die Bundesverfassung enthält - wie der Verfassungs-
gerichtshof in einem dieser Erkenntnisse ausgeführt hat - keine
Definition des Begriffes der Gerichtsbarkeit, woraus folgt, daß die
Bestimmung der Grenzen der Gerichtsbarkeit einerseits und der Ver-
waltung andererseits - nicht nur nach der Jurisdiktionsnorm, sQndern
auch nach der Bundesverfassung - der einfachen Gesetzgebung
überlassen ist. Außerdem bedeutet die Vorschrift des Art. 94 B-VG.,
die besagt, daß die Justiz von der Verwaltung in allen Instanzen
getrennt ist, nicht eine materielle Gewaltenteilung. Sie bezieht
sich lediglich auf die Behördenorganisation : Ein und dieselbe Behörde
darf nicht zugleich als Gerichts- und itls Verwaltunsgbehörde orga-
nisiert sein, woraus sich ergibt, daß über dieselbe Sache nicht Gerichte
und Verwaltungs behörden - nebeneinander oder nacheinander -
entscheiden dürfen. Damit scheidet auch die Annahme, daß Derogation
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des § 1 Jurisdiktionsnorm eingetreten sei, aus. Von einer Entziehung
sämtlicher Zivilrechtssachen aus der Kompetenz der Gerichte und
einer Übertragung in die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden
kann hier ebenfalls keine Rede sein, weshalb es sich erübrigt, auf
diesen Einwand einzugehen. Ebensowenig liegt hier eine unzulässige
organisatorische und vollziehende Verbindung der staatlichen Ge-
walten vor. Den Einigungsämtern obliegt es, nach § 10 Abs. 3 des
Mutterschutzgesetzes die Zustimmung zur Kündigung zu erteilen
oder zu versagen. Die Gerichte dagegen haben zu entscheiden, ob
die Kündigung hinsichtlich Form, Termin und Fristen entsprechend
oder dem Grunde nach zulässig ist. Diese Trennung der Bereiche
ist im angefochtenen Bescheid auch eingehalten worden, der keines-
wegs über. die Zulässigkeit der Kündigung entschieden, sondern
ausgesprochen hat, daß der beabsichtigten Kündigung zum nächsten
gesetzlichen Termin nicht zugestimmt wird.

Gegen die Verfassungsmäßigkeit der §§ 10 Abs. 3 und 13 des Mutter-
schutzgesetzes haben sich sohin keine Bedenken ergeben.

3. Die Beschwerdeführerin macht ferner geltend, durch den
angefochtenen Bescheid in ihrem verfassungsgesetzlich gewährleisteten
Recht auf Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz verletzt worden
zu sein.

Dieses Recht wird nach der ständigen Rechtsprechung des Ver-
fassungsgerichtshofes durch den Bescheid einer Verwaltungsbehörde
verletzt, wenn sie eine Rechtsvorschrift anwendet, die bei der recht-
lichen Behandlung von Staatsbürgern unsachliche Unterscheidungen
trifft und daher gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt oder wenn
sie bei Erlassung des Bescheides von unsachlichen Beweggründen
geleitet, also willkürlich vorgeht.

Ein willkürliches Vorgehen der belangten Behörde bei Erlassung
des angefochtenen Bescheides hat die Beschwerdeführerin nicht be-
hauptet. Auch der Verfassungsgerichtshof hat keine derartigen
Wahrnehmungen gemacht.

Der auf den Gleichheüssatz gestützte Angriff der Beschwerde-
führerin richtet sich jedoch gegen die Norm des von der belangten
Behörde angewendeten § 10 Abs. 3 des Mutterschutzgesetzes. Sie
erblickt eine unsachliche Differenzierung durch den Gesetzgeber
darin, daß einerseits nach ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung
(§ 10 Abs. 3 dritter Satz des Mutterschutzgesetzes) die Zustimmung
zur Kündigung zu erteilen ist, wenn der Dienstgeber das Dienstver-
hältnis wegen einer Einschränkung oder Stillegung des Betriebes oder
der Stillegung einzelner Betriebsabteilungen nicht ohne Schaden
für den Betrieb weiter aufrecht erhalten kann, daß dagegen andererseits
eine solche gesetzliche Anordnung nicht auch für Nachtbetriebe



Nr. 4455. Erk. v. 22. Juni 1963, B 352/62-7. 379

erlassen worden ist, was wünschenswert wäre, weil nach § 6 des Mutter-
schutzgesetzes für werdende und stillende Mütter ein Verbot der
Nachtarbeit von zwanzig Uhr bis sechs Uhr bestehe.

Damit rügt die Beschwerdeführerin eine Untätigkeit des Gesetz-
gebers. Eine solche wäre als willkürlich und daher als gegen den
Gleichheitssatz verstoßend zu werten, wenn durch sie bei völlig
gleichen Tatbeständen eine Differenzierung nach unsachlichen Unter-
scheidungsmerkmalen herbeigeführt würde (Erkenntnis des Ver-
fassungsgerichtshofes Slg. Nr. 3822/1960). Ein solcher Fall liegt je-
doch hier nicht vor. Denn hier handelt es sich nicht etwa um eine
nach Unterscheidungsmerkmalen verschiedene Behandlung gleicher
Tatbestände, sondern um die ungleiche Behandlung zweier verschie-
dener Tatbestände, deren einer von der Untätigkeit des Gesetzgebers
betroffen wird. Trifft dies aber zu, dann scheidet die Anwendung des
Gleichheitsgrundsatzes von Anfang an aus, weil die Untätigkeit
des Gesetzgebers in einem solchen Falle nicht unter die Sanktion
dieses Grundsatzes gestellt werden kann.

Demnach ist die Beschwerdeführerin durch den angefochtenen
Bescheid in ihrem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf
Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz nicht verletzt worden.

4. Die Beschwerdeführerin hat - ausgehend von ihrer Auffassung,
daß die Einrichtung der Einigungsämter verfassungswidrig sei -
dem angefochtenen Bescheid eine Verletzung ihres verfassungsgesetz-
lich gewährleisteten Rechtes auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen
Richter angelastet. Da jedoch - wie unter 1. oben dargelegt - die
von der Beschwerdeführerin behauptete Verfassungs widrigkeit auszu-
schließen ist, weil die Einigungsämter von der Geltung des Art. 20
B-VG. nicht ausgeschlossen und daher weisungsgebundene Verwal-
tungsorgane sind, erübrigt es sich, dieses Vorbringen weiter zu ver-
folgen. Daß die belangte Behörde bei Erlassung des angefochtenen
Bescheides eine Zuständigkeit in Anspruch genommen habe, die ihr
nach dem Gesetz nicht zugekommen sei, ist zu verneinen, weil sich
ihre Zuständigkeit auf die Vorschrift des § 10 Abs. 3 des Mutterschutz-
gesetzes gründet.

Die Beschwerdeführerin ist daher in ihrem verfassungsgesetzlich
gewährleisteten Recht auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter
nicht verletzt worden.

5. Eine Verletzung anderer verfassungsgesetzlich gewährleisteter
Rechte ist weder geltend gemacht noch wahrgenommen worden.
Die Beschwerde war daher als unbegründet abzuweisen.


